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Bekanntmachung Europawahl am 09.06.2024 
 

Der Stadtwahlausschuss für die Europawahl am 09. Juni 2024 im Wahlgebiet der Stadt Em-

den setzt sich wie folgt zusammen: 

 

Vorsitzender: Herr Stadtwahlleiter Tim Kruithoff 

Stellvertreter: Herr stellv. Stadtwahlleiter Sebastian Behrens 

 

Beisitzerin/Beisitzer:     Stellvertreterin/Stellvertreter: 

Herr Jochen Szameit Frau Gertrud Rehling 

Frau Nora Caliebe  Frau Monika Hofmann 

Herr Alexander von Glisczynski Herr Albert Ammermann 

Herr Burkhard Remppis Herr Mauro da Silva Oliveira 

Herr Wolfgang Muehlbacher Herr Cem Öztürk 

Frau Anika Schmehl Herr Stephan Werker 

 

Die Sitzung des Stadtwahlausschusses Emden findet voraussichtlich am 13. Juni 2024 im 

Sitzungszimmer 127, Verwaltungsgebäude I, Frickensteinplatz 2, 26721 Emden, um 17:00 

Uhr statt. Die Sitzung ist öffentlich, jedermann hat Zutritt.  

 

Emden, den 15.03.2024 

Stadt Emden  

 

Tim Kruithoff 

Der Stadtwahlleiter 

 

 

Bekanntmachung für Staatsangehörige der übrigen Mitgliedstaaten der Euro-

päischen Union (Unionsbürger) zur Wahl zum Europäischen Parlament in der 

Bundesrepublik Deutschland 
 

Am 09.06.2024 findet die Wahl der Abgeordneten des Europäischen Parlaments aus der Bun-

desrepublik Deutschland statt. An dieser Wahl können Sie aktiv teilnehmen, wenn Sie am 

Wahltag 

 

1. die Staatsangehörigkeit eines der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union besit-

zen, 

2. das 16. Lebensjahr vollendet haben, 

3. seit mindestens drei Monaten in der Bundesrepublik Deutschland oder in den übrigen 

Mitgliedstaaten der Europäischen Union eine Wohnung innehaben oder sich dort sonst 

gewöhnlich aufhalten (auf die Dreimonatsfrist wird ein aufeinanderfolgender Aufenthalt in 

den genannten Gebieten angerechnet), 

4. weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in dem Mitgliedstaat der Europäischen 

Union, dessen Staatsangehörigkeit Sie besitzen, vom aktiven Wahlrecht zum Europäi-

schen Parlament ausgeschlossen sind, 

5. in ein Wählerverzeichnis in der Bundesrepublik Deutschland eingetragen sind. Die erst-

malige Eintragung erfolgt nur auf Antrag. Der Antrag ist auf einem Formblatt zu stellen; er 

soll bald nach dieser Bekanntmachung abgesandt werden. 

Einem Antrag auf Eintragung in ein deutsches Wählerverzeichnis, der erst nach dem 

19. Mai 2024 (21. Tag vor der Wahl) bei der zuständigen Gemeindebehörde eingeht, kann 

nicht mehr entsprochen werden (§ 17a Abs. 2 der Europawahlordnung). 
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Sind Sie bereits aufgrund Ihres Antrages bei den Wahlen zum Europäischen Parlament am 

13. Juni 1999 oder einer späteren Wahl zum Europäischen Parlament in ein Wählerver-

zeichnis der Bundesrepublik Deutschland eingetragen worden, brauchen Sie keinen er-

neuten Antrag zu stellen. Ihre Eintragung erfolgt dann von Amts wegen, sofern die sonsti-

gen wahlrechtlichen Voraussetzungen vorliegen. Dies gilt nicht, wenn Sie bis zum oben 

angegebenen 21. Tage vor der Wahl gegenüber der zuständigen Gemeindebehörde auf 

einem Formblatt beantragen, nicht im Wählerverzeichnis geführt zu werden. Dieser Antrag 

gilt für alle künftigen Wahlen zum Europäischen Parlament, bis Sie erneut einen Antrag auf 

Eintragung in das Wählerverzeichnis stellen. 

 

Sind Sie bei früheren Wahlen (1979 bis 1994) in ein Wählerverzeichnis in der Bundesre-

publik Deutschland eingetragen worden, müssen Sie für eine Teilnahme an der Wahl einen 

erneuten Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis stellen. 

 

Nach einem Wegzug in das Ausland und erneutem Zuzug in die Bundesrepublik Deutsch-

land ist ein erneuter Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis erforderlich. 

 

Antragsvordrucke (Formblätter) sowie informierende Merkblätter können bei den Gemeinde-

behörden in der Bundesrepublik Deutschland angefordert werden, außerdem stehen sie unter 

www.bundeswahlleiter.de zum Download bereit. 

 

Für ihre Teilnahme als Wahlbewerber ist u. a. Voraussetzung, dass sie am Wahltag 

 

1. das 18. Lebensjahr vollendet haben, 

2. die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der Europäischen Union besitzen,  

3. weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in dem Mitgliedstaat der Europäi-

schen Union, dem Sie angehören, von der Wählbarkeit ausgeschlossen sind. 

 

Mit dem Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis oder mit dem Wahlvorschlag ist eine 

Versicherung an Eides statt abzugeben über das Vorliegen der o.g. Voraussetzungen für die 

aktive oder passive Wahlteilnahme. 

 

Die in dieser Bekanntmachung erwähnten Vordrucke erhalten Sie kostenfrei bei der Stadt 

Emden, Wahlamt, Frickensteinplatz 2, 26721 Emden, sowie im Internet unter www.bun-

deswahlleiter.de. 

 

Emden, den 15.03.2024 

Stadt Emden  

 

Tim Kruithoff 

Der Stadtwahlleiter 

 

 

Bauleitplanung der Stadt Emden – Bekanntmachung von Bauleitplänen  

Bebauungsplan D 6, 4. Änderung „SO Gartencenter“ 

Satzungsbeschluss; Berichtigung des Flächennutzungsplans 

 

Der Rat der Stadt Emden hat in seiner Sitzung am 07.03.2024 gemäß § 10 Abs. 1 Baugesetz-

buch (BauGB) den Bebauungsplan D 6, 4. Änderung „SO Gartencenter“, bestehend aus der 

Planzeichnung und den dazugehörigen textlichen Festsetzungen, als Satzung mit der dazu-

gehörigen Begründung beschlossen.  
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Das Bebauungsplangebiet umfasst das Flurstück 4/172, Flur 5 der Gemarkung Larrelt mit 

einer Größe von 17.700 m², welches zwischen Niedersachsenstraße und Württemberger 

Straße südlich des DollartCenters liegt. Der genaue Geltungsbereich des Bebauungsplans ist 

aus dem nachstehenden Übersichtsplan ersichtlich.  

 

 
 

Mit dieser Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Emden tritt der Bebauungsplan D 

6, 4. Änderung „SO Gartencenter“ gemäß § 10 Absatz 3 Satz 4 BauGB in Kraft. 

 

Der Flächennutzungsplan wird gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB im Wege der Berichtigung 

an die Festsetzungen des o. g. Bebauungsplanes angepasst.  

 

Die Planunterlagen mit der Begründung sowie der Planung zugrundeliegende Vorschriften 

(Gesetze, Verordnungen, Erlasse und DIN-Vorschriften) können im Verwaltungsgebäude II der 

Stadt Emden, Ringstraße 38 b, Zimmer 212 während der Dienststunden eingesehen werden 

(montags bis freitags 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr, donnerstags 14.30 Uhr bis 17.00 Uhr).  

 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die fristgemäße Geltendma-

chung etwaiger Entschädigungsansprüche für die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten 

Vermögensnachteile, deren Leistungen schriftlich beim Entschädigungspflichtigen zu bean-

tragen sind und auf die Vorschriften des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen von Entschä-

digungsansprüchen, sofern der Antrag nicht innerhalb einer Frist von drei Jahren gestellt wird, 

wird hingewiesen.  
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Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 – 3 und Abs. 2 BauGB bezeichneten Verfah-

rens- und Formvorschriften sowie die Mängel der Abwägung nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB 

sind gemäß § 215 Abs. 1 Nr. 3 BauGB unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres 

seit Bekanntmachung des Bebauungsplans schriftlich gegenüber der Stadt Emden unter Dar-

legung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind.  

 

 

Emden, 12.03.2024 

Stadt Emden - Fachdienst Stadtplanung 

 

Tim Kruithoff 

Der Oberbürgermeister 
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